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(54) Rollwagenpalette

(57) Die Erfindung betrifft eine Rollwagenpalette (1)
für den Transport von Rollwagen (60), welche zur Auf-
nahme der Laufrollen (61) eines Rollwagens (60) Lauf-
bahnen (2, 3, 4, 5) aufweist, welche in Einschubrichtung
(20) der Rollwagen (60) "hinten" liegende, die Länge des
Einschubweges begrenzende Einschubbegrenzungen
(21, 22, 23) aufweisen, wobei zwischen zwei Laufbahnen
(2, 3 bzw. 4, 5) jeweils ein Unterfahrtunnel (6, 7) mit einer
oberen Begrenzungswand vorgesehen ist und wobei zur
Sicherung der Rollwagen eine Blockiereinrichtung (24)
vorgesehen ist. Um einen Rollwagen annähernd belie-
biger Ausgestaltung in der aufgestellten Position sichern
zu können, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die

Blockiereinrichtung im den Einschubbegrenzungen ge-
genüber liegenden Endbereich des jeweiligen Unterfahr-
tunnels (6) angeordnet ist und um eine quer zur Ein-
schubrichtung verlaufende Lagerachse (25) schwenkbar
gelagert ist, dass die Blockiereinrichtung ein vertikal nach
oben vorstehendes Sperrelement (29) aufweist, welches
über einen Stellhebel (28) schwenkbar mit der Lagerach-
se (25) in Verbindung steht, und dass der Stellhebel (28)
mit seinem Sperrelement (29) aus einer neutralen, mit
dem Stellhebel (28) in den Unterfahrtunnel (6) hinein ra-
genden Ausgangsstellung in eine mit dem Sperrelement
(29) vertikal nach oben vorstehende Sperrposition bring-
bar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rollwagenpalette für
den Transport von Rollwagen, welche zur Aufnahme der
Laufrollen eines Rollwagens Laufbahnen aufweist, wel-
che in Einschubrichtung der Rollwagen "hinten" liegen-
de, die Länge des Einschubweges begrenzende Ein-
schubbegrenzungen aufweisen, wobei zwischen zwei
Laufbahnen ein Unterfahrtunnel vorgesehen ist und, wo-
bei zur Sicherung der auf der Rollwagenpalette positio-
nierten Rollwagen eine Blockiereinrichtung vorgesehen
ist, welche aus einer Sperrposition in eine neutrale Aus-
gangsstellung bringbar ist.
[0002] Paletten für den Transport von sogenannten
Rollwagen sind schon seit längerem bekannt. Hierzu sei
beispielhaft auf die WO 2009/090309 A1 sowie die DE
20 2006 007 202 U1 verwiesen. Diesen Konstruktionen
ist gemeinsam, dass die Palette aus einer Schweißkon-
struktion, insbesondere aus verschiedenen miteinander
verschweißten Blechbauteilen besteht und zur Aufnah-
me bzw. zum Einschieben der Laufrollen entsprechende
Laufbahnen aufweist. Insbesondere im Bereich dieser
Laufbahnen bestehen diese Paletten aus entsprechend
abgebogenen Blechbauteilen. Zwischen den Laufbah-
nen bilden diese Paletten einen sog. Unterfahrtunnel, in
welche beispielsweise ein Niederhubwagen oder ein Ga-
belstapler mit seinen Gabelzinken eingefahren werden
kann. Durch anschließendes Anheben der Gabelzinken
wird  somit die Palette vom Untergrund abgehoben und
kann beispielsweise zum Verladen entsprechend mittels
des Niederhubwagens transportiert werden.
[0003] Beim Gegenstand der WO 2009/090309 A1 ist
zur Sicherung der aufgenommenen Rollwagen eine Si-
cherungsplatte vorgesehen, welche im Bereich des Un-
terfahrtunnels angeordnet ist. Sollen zwei Rollwagen hin-
tereinander auf den Laufbahnen aufgenommen werden,
so sind zwei solcher Sicherungen in diesem Tunnelbe-
reich vorgesehen, wobei jede der Sicherungen einem
der Rollwagen zugeordnet ist. Die Sicherungsplatte ist
als Blechbauteil ausgebildet und um eine parallel zu den
Laufbahnen angeordnete Schwenkachse verschwenk-
bar. Damit kann diese Sicherungsplatte aus einer neu-
tralen, etwa horizontal verlaufenden Lage mit ihrem frei-
en Ende nach oben ausgeschwenkt werden. In diesem
freien Endbereich weist diese Sicherungsplatte einen of-
fenen Arretierschlitz auf, welcher mit einem unterseitig
am Rollwagen zugänglichen Quersteg formschlüssig in
Eingriff gebracht werden kann. Dazu ist es allerdings er-
forderlich, den Rollwagen etwa in seiner Längsmitte mit
einem solchen Quersteg zu versehen, so dass die Si-
cherungsplatte mit ihrem Arretierschutz formschlüssig
mit dem Rollwagen in Eingriff gebracht werden kann.
Vorteilhaft an dieser Konstruktion ist, dass jeder Hubwa-
gen einzeln gesichert werden kann. Zur Betätigung der
Lagerwelle dieser Sicherungsplatten ist in einem Endbe-
reich ein Handhebel vorgesehen, welcher drehfest mit
der Lagerwelle der Sicherungsbleche verbunden ist. Um
eine Schwenkbewegung dieses Handhebels ausführen

zu können, muss dieser zunächst in axialer Richtung
"entriegelt" werden, um sodann die Lagerwelle der Si-
cherungsplatten drehend betätigen zu  können. Dies ist
insbesondere bei voll beladener Palette in der Handha-
bung kompliziert, da insbesondere dieser Handhebel
zwangsläufig im Bereich des Untergrundes angeordnet
und somit nur schwer zugänglich ist. Insbesondere die
Axialbewegung kann nur von Hand durchgeführt werden,
so dass die Bedienperson diese Verriegelungseinrich-
tung nur in hockender Arbeitsstellung handhaben kann.
[0004] Beim Gegenstand der DE 20 2006 007 202 U1
wird ein ähnliches Prinzip angewendet. Allerdings wird
dort ein Schwenkhebel im freien, der Einschubbegren-
zung gegenüberliegenden Endbereich der Palette ma-
nuell in die Laufbahn des letzten aufgenommenen Roll-
wagens geschwenkt. Diese Palette dient, so das Aus-
führungsbeispiel, zur Aufnahme von insgesamt drei hin-
tereinander angeordneten Rollwagen, so dass durch die-
se Konstruktion der "letzte" Rollwagen gesichert werden
kann. Ist die Anzahl der aufzunehmenden Rollwagen re-
duziert, werden also beispielsweise hintereinander nur
zwei oder nur ein Laufwagen aufgenommen, so können
diese Laufwagen in ihrer Bewegungsfreiheit entlang der
Laufbahnen für die Laufrollen nicht gesichert werden.
Hierbei sei angemerkt, dass den beiden genannten Kon-
struktionen von Paletten gemeinsam ist, dass die Lauf-
bahnen für die Laufrollen auf einer Stirnseite mit einem
Anschlag als Einschubbegrenzung versehen sind. Des
Weiteren kann auch die Verriegelung und Entriegelung
nur in einer gehockten Arbeitsposition des Personals vor-
genommen werden, da hier keine weiteren gut zugäng-
lichen Betätigungselemente vorgesehen sind.
[0005] Aus der DE 10 2009 052 869 A1 ist eine Kon-
struktion zur Sicherung der Rollwagen auf einer Palette
bekannt, bei  welcher seitlich in den Bereich der Lauf-
bahnen unterhalb des aufgestellten Rollwagens platten-
förmige Blockiereinrichtungen hinein bewegt werden
können. Zur Verstellung der Blockiereinrichtung ist ein
in Längsrichtung der Palette verstellbarer Stellvorrich-
tung vorgesehen, dessen Stellbewegung über eine Ku-
lissenführung eine Querbewegung der Blockiereinrich-
tung in die Laufbahn hinein und wieder zurück bewirkt.
Die Blockiereinrichtung hintergreift eine der Laufrollen
eines aufgestellten Rollwagens, so dass sich dieser nicht
selbstständig von der Palette herunter bewegen kann.
Nachteilig an dieser Konstruktion ist, dass an einer Lauf-
rolle vorgesehen Bremshebel stören, so dass die Block-
iereinrichtung mit einem solchen Bremshebel kollidie-
ren kann und eine Stellberegung der Blockiereinrichtung
in den Bereich der Laufbahn hinein behindert wird.
[0006] Weiter ist aus der DE 20 2011 106 718 U1 ist
eine Blockiereinrichtung vorgesehen, welche aus einem
Riegelhebel besteht. Auch hier ist jede, aufzustellenden
Rollwagen eine solche Blockiereinrichtung zugeordnet,
so dass bei zwei hintereinander auf die Palette aufge-
stellten Rollwagen auch zwei solcher Blockiereinrichtun-
gen vorgesehen sind. Der jeweilige Riegelhebel ist um
eine quer zu Längsrichtung der Palette verlaufende La-
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gerachse schwenkbar ist und weist ein Anschlagelement
auf, welches zusammen mit dem Riegelhebel in einer
neutralen Ausgangslage etwa horizontal, parallel zur Pa-
lette verlaufend ausgerichtet ist. Um den Riegelhebel aus
dieser neutralen Ausgangslage in eine einen unterseitig
am Rollwagen vorgesehen Quersteg "hintergreifende"
Sperrstellung zu bringen ist eine Art Schieber vorgese-
hen, durch dessen Längsbewegung in Richtung der Pa-
lette der Riegelhebel mit seinem  Anschlagelement ver-
tikal angehoben wird. Dabei dreht sich der Riegelhebel
entsprechend um seine Lagerachse und begibt sich in
seine aktive, sperrende Endlage. Diese Endlage wird
durch den Schieber fixiert. Dem Riegelhebel bezüglich
der Lagerachse dem etwa diametral gegenüber liegend
ist ein Rückstellglied vorgesehen, welches in eine Aus-
sparung des Schiebers während der Stellbewegung ein-
greift. Wird er Schieber wieder zurück gestellt, so wird
das Rückstellglied durch den Schieber angehoben, wäh-
rend sich der Riegehebel drehend in eine zweite Aus-
sparung des Schiebers absenkt und in seiner Ausgangs-
stellung zurückkehrt. Dies Konstruktion ist recht aufwän-
dig aufgebaut, insbesondere was die Fixierung des
Schieber in seinen beiden Endlagen betrifft. Insbeson-
dere ist es auch bei dieser Lösung zwingend notwendig,
dass die Rollwagen in ihrem in Einschubrichtung vorde-
ren Endbereich mit einem Quersteg oder dgl. versehen
sind, mit welchem das Anschlagelement der Riegelhe-
bels in eine sperrende Wirkverbindung gebracht werden
kann.
[0007] Demgemäß liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Rollwagenpalette der gattungsgemäßen Art
derart auszugestalten, dass Rollwagen annähernd be-
liebiger Ausgestaltung in der aufgestellten Position ge-
sichert werden können.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß zusammen
mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruches
1 dadurch gelöst, dass die Blockiereinrichtung im den
Einschubbegrenzungen gegenüber liegenden Endbe-
reich des jeweiligen Unterfahrtunnels angeordnet ist und
um eine quer zur Einschubrichtung verlaufende Lager-
achse schwenkbar gelagert ist, dass die Blockiereinrich-
tung ein vertikal nach oben vorstehendes  Sperrelement
aufweist, welches über einen Stellhebel schwenkbar mit
der Lagerachse in Verbindung steht, dass der Stellhebel
mit seinem Sperrelement aus einer neutralen, mit dem
Stellhebel in den Unterfahrtunnel hinein ragenden Aus-
gangsstellung in eine mit dem Sperrelement vertikal nach
oben vorstehende Sperrposition bringbar ist.
[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
wird eine Blockiereinrichtung für Rollwagenpaletten zur
Verfügung gestellt, welche in ihrem Aufbau äußerst ein-
fach gestaltet ist und welche in äußerst einfacher und
sicherer Weise betätigbar ist.
[0010] So ist die erfindungsgemäße Blockiereinrich-
tung den Einzugsbegrenzungen in Längsrichtung der
Rollwagenpalette gegenüberliegend im Endbereich des
jeweiligen Unterfahrtunnels angeordnet. Durch diese
"frontseitige" Anordnung ist die Blockiereinrichtung bei

aufgestellten Rollwagen in einfacher Art und Weise zu-
gänglich. Des Weiteren weist die Blockiereinrichtung ein
Sperrelement auf, welches beispielsweise als quer ver-
laufender Anschlagsteg ausgebildet sein kann, welcher
vertikal nach oben gerichtet ist. Dieses Sperrelement
liegt in seiner Sperrposition in der Bewegungsbahn der
Bodenplatte eines auf der Palette aufgeschobenen Roll-
wagens, so dass dieser nicht mehr selbstständig von der
Rollwagenpalette herunter rollen kann. Da das Sperrele-
ment in der Bewegungsbahn der Bodenplatte liegt, kann
dieses auch in der Sperrposition mit der Bodenplatte
bzw. mit einem stirnseitigen Randabschnitt der Boden-
platte in sperrende Wirkverbindung gebracht werden.
[0011] Durch einfaches manuelles Niederdrücken wird
das Sperrelement aus seiner Sperrposition in eine neu-
trale Ausgangsstellung gebracht, in welcher das Sperr-
element vollständig unterhalb der Bodenplatte des auf-
gestellten Rollwagens angeordnet ist. In dieser Stellung
ist somit jeder Rollwagen in einfacher Weise wieder aus
der Rollwagenpalette ausfahrbar. Dabei ist erfindungs-
gemäß vorzugsweise die neutrale Ausgangsstellung ar-
retierbar. Bei einer unterseitig ebenen Bodenplatte ist
jedoch eine derartige Arretierung nicht zwingend not-
wendig.
[0012] Da die Blockiereinrichtung mit dem Stellhebel
seines Sperrelementes in der neutralen Ausgangslage
in den jeweiligen Unterfahrtunnel hineinragt, wird ein Ver-
stellung der Blockiereinrichtung aus seiner Ausgangs-
stellung in die Sperrstellung insbesondere auch dadurch
bewirkt, wenn die Rollwagenpalette mit den Gabeln eine
Hubstapler oder dgl. angehoben wird, da diese Gabeln
zum Anheben der Rollwagenpalette in den jeweiligen Un-
terfahrtunnel eingreifen und zwangsläufig beim Anheben
den Stellhebel mit seinen Sperrelement vertikal nach
oben drücken. Somit findet eine Sicherung der Rollwa-
gen beim Transport stets zwangsläufig statt, selbst wenn
eine Bedienperson vergessen haben sollte, vorab die
Blockiereinrichtung manuell in ihre Sperrstellung zu brin-
gen.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Block-
iereinrichtung bzw. der Rollwagenpalette sind den wei-
teren Unteransprüchen entnehmbar.
[0014] So kann gemäß Anspruch 2 vorgesehen sein,
dass die Blockiereinrichtung in einer sich längs erstreck-
enden, nutartigen Vertiefung der oberen Begrenzungs-
wand des Unterfahrtunnels  angeordnet ist und, dass die
Blockiereinrichtung in den seitlichen Randbereichen der
Vertiefung schwenkbar gelagert. Diese Ausgestaltung
ermöglicht eine äußerst einfache Herstellung und auch
eine äußerst einfache Bedienung, da die Blockiereinrich-
tung frontseitig zugänglich ist. Dabei kann die Blockier-
einrichtung auch einstückiger Bestandteil der oberen Be-
grenzungswand sein. In diesem Fall wir die obere Be-
grenzungswand im Bereich ihrer Vertiefung mit zwei seit-
lich voneinander beabstandeten Längsschlitzen verse-
hen, so dass sich daraus zwangläufig ein aus einer Sper-
rposition in eine neutrale Ausgangslage bringbarer "He-
belabschnitt" ergibt, an dessen freiem Ende das Sperr-
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element angeordnet ist.
[0015] Weiter kann gemäß Anspruch 3 vorgesehen
sein, dass die Blockiereinrichtung mit ihrem Sperrele-
ment durch Federelemente federelastisch nachgiebig in
ihrer Sperrposition fixiert ist. Solche Federelemente kön-
nen beispielsweise Schenkelfedern sein oder auch Axi-
aldruckfedern, je nach Ausgestaltung der Rollwagenpa-
lette bzw. des Unterfahrtunnels im Bereich der Blockier-
einrichtung.
[0016] Weiter kann gemäß Anspruch 4 vorgesehen
sein, dass zur Fixierung der neutralen Ausgangsstellung
der Blockiereinrichtung federelastisch nachgiebige Arre-
tierelemente vorgesehen sind. Solche Arretierelemente
sind derart ausgestaltet, dass die Blockiereinrichtung
nach dem "Niederdrücken" rastend fixiert sind, wobei die
Rastwirkung derart ausgebildet ist, dass die Blockierein-
richtung manuell wieder vertikal nach oben gedrückt wer-
den kann. Dementsprechend sind die Arretierelemente
federelastisch nachgiebig ausgebildet. Durch diese Aus-
gestaltung wird insbesondere  vorteilhaft erreicht, dass
auch Rollwagen mit unterhalb der Bodenplatte angeord-
neten Querstegen in einfacher Weise aufgeschoben
werden können, ohne dass eine Blockierung auftreten
kann. Insbesondere können aber auch beim Ausfahren
des jeweiligen Rollwagens diese Querstege nicht mit der
Blockiereinrichtung in Eingriff gelangen, da die Blockier-
einrichtung in ihrer vertikal nach unten gerichteten Aus-
gangsstellung arretiert ist.
[0017] Weiter kann gemäß Anspruch 5 vorgesehen
sein, dass die Blockiereinrichtung in ihrer Sperrposition
und ihrer Ausgangsstellung durch federelastisch nach-
giebige Arretierelemente fixiert ist. Diese Ausgestaltung
kann insbesondere alternativ zur Ausgestaltung nach
Anspruch 3 vorgesehen sein. So wird die Blockierein-
richtung nach Anspruch 5 insbesondere in ihrer Sperr-
position nicht federelastisch durch Federelemente ge-
halten, sondern durch eine nach Art einer Rastvorrich-
tung wirkenden Arretiervorrichtung. Dementsprechend
sind auch die federelastisch nachgiebigen Arretierele-
mente in ihrer Formgebung auszugestalten.
[0018] Weiter kann gemäß Anspruch 6 vorgesehen
sein, dass das Sperrelement der Blockiereinrichtung
stirnseitig eine schräg nach oben "hinten" verlaufende
Rampe bildet, welche beim Aufschieben eines Rollwa-
gens mit der Bodenplatte des Rollwagens derart in Wirk-
verbindung bringbar ist, dass die Blockiereinrichtung mit
ihrem Sperrelement beim Aufschieben des Rollwagens
auf die Rollwagenpalette aus ihrer Sperrposition in ihre
Ausgangsstellung verstellbar ist. Durch diese Ausgestal-
tung ist zum Aufschieben eines Rollwagens eine vorab
manuelle Betätigung der Blockiereinrichtung  nicht not-
wendig. Diese wird automatisch "niedergedrückt", so-
bald diese mit der Bodenplatte bzw. einer in Einfahrrich-
tung stirnseitig vorgesehenen Querkante der Bodenplat-
te des Rollwagens in Kontakt gelangt. Diese Ausgestal-
tung erlaubt es auch, Rollwagen mit unterseitig vorgese-
henen Querstreben aufzuschieben, da auch bei Kontakt
dieser Querstreben mit der "Rampe" die Blockiereinrich-

tung mit ihrem Sperrelement stets niedergedrückt wird,
so dass ein Auffahren in einfacher Weise möglich ist.
Diese Ausgestaltung ist insbesondere im Zusammen-
hang mit der Ausgestaltung nach Anspruch 3 zu sehen,
nach welcher die Blockiereinrichtung durch Federele-
mente in ihrer Sperrposition federelastisch nachgiebig
gehalten wird. Allerdings sollte in diesem Fall, um auch
Rollwagen mit unterseitigen Querstreben in einfacher
Weise wieder ausfahren zu können, die Ausgestaltung
nach Anspruch 4 vorgesehen sein, wonach die Blockier-
einrichtung durch die federelastisch nachgiebigen Arre-
tierelemente in ihrer neutralen Ausgangsstellung gehal-
ten wird.
[0019] Eine äußerst vorteilhafte Ausgestaltung ist
durch die Merkmalskombination des Anspruchs 7 gege-
ben. Danach ist vorgesehen, dass das Sperrelement im
beweglichen Endbereich eines als Stellhebel ausgebil-
deten Teils der Blockiereinrichtung angeordnet ist und,
dass der Stellhebel in der neutralen Ausgangsstellung
der Blockiereinrichtung nach unten in den zugehörigen
Unterfahrtunnel hineinragt. Wie bereits eingangs er-
wähnt, dient eine solche Rollwagenpalette u. a. auch zum
Transport von Rollwagen, welche auf die Rollwagenpa-
lette aufgestellt sind. Hierzu werden regelmäßig bei-
spielsweise Niederhubwagen oder Gabelstapler einge-
setzt, welche mit den Gabelzinken ihrer "Hubgabel"  in
die Unterfahrtunnel einfahren können. Beim Anheben
drücken somit die Gabelzinken gegen die Unterseite der
oberen, in der Regel horizontal verlaufenden, Begren-
zungswand des jeweiligen Unterfahrtunnels. Verbleibt
nun die Blockiereinrichtung in ihrer neutralen Ausgangs-
stellung, sei es weil keine Federelemente für die Rück-
stellung vorgesehen sind oder weil beispielsweise die
Rückstellfedern gebrochen sind und vergessen wurde
diese in ihre Sperrstellung zu bringen, so werden die
Blockiereinrichtungen jedes Unterfahrtunnels durch die
sich vertikal aufwärts bewegenden Gabezinken zwang-
weise in ihre Sperrstellung verstellt, so dass insbeson-
dere beim Transport der Rollwagen diese zwangsweise
auf der Rollwagenpalette gesichert sind. Des Weiteren
wird aber auch eine sich bereits in der Sperrstellung be-
findliche Blockiereinrichtung zusätzlich durch die ent-
sprechende Gabelzinke gesichert, da die Gabelzinke
während des Transports unterseitig am Stellhebel an-
liegt. Aber auch beim Transport auf einem LKW ist diese
Ausgestaltung von Vorteil. In der Regel werden die sich
auf der Rollwagenpalette befindenden Rollwagen für den
LKW-Transport mittels eines alle Rollwagen oberseitig
abdeckenden Deckels abgedeckt. Anschließend wird
der Deckel - und somit auch die Rollwagen - mittels
Spannbändern auf der Rollwagenpalette gesichert. Die-
se Spannbänder werden dabei längs durch die Unter-
fahrtunnel hindurch geführt und über den Deckel bzw.
die Rollwagen gelegt. Beim Verspannen der Spannbän-
der wird somit ebenfalls eine vertikale Kraft auf die freien
Endbereiche der Stellhebel mit ihren Sperrelement aus-
geübt, so dass auch hierdurch eine zusätzliche Siche-
rung der Blockiereinrichtungen in ihrer jeweiligen Sperr-
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stellung bewirkt  wird. Da insbesondere beim Transport
sei es mit einem Gabelstapler oder auf einem LKW die
größten Beschleunigungskräfte auf die aufgestellten
Rollwagen einwirken, ist durch die Ausgestaltung nach
Anspruch 7 absolut sicher gestellt, dass sich die Block-
iereinrichtungen nicht selbständig lösen können.
[0020] Anhand der Zeichnungen wird nachfolgend die
Erfindung beispielhaft näher erläutert. Dabei ist die Er-
findung nicht auf die konkret angegebenen Ausführungs-
formen beschränkt. Insbesondere kann die Rollwagen-
palette auch zur Aufnahme von mehr oder weniger als
vier Rollwagen ausgestaltet sein. Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Palette,
welche zur Aufnahme von insgesamt vier Roll-
wagen vorgesehen ist;

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt II der Palette aus
Fig. 1;

Fig. 3 eine Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie
III - III aus Fig. 2;

Fig. 4 eine Frontansicht IV aus Fig. 2;

Fig. 5 eine Seitenansicht der Rollwagenpalette auf
Fig. 1 im Bereich ihrer Blockiereinrichtung mit
aufgestelltem Rollwagen.

[0021] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner möglichen Ausführungsvariante einer erfindungsge-
mäßen Rollwagenpalette 1. Bei der dargestellten Aus-
führungsform ist diese Rollwagenpalette als mehrfach
abgebogenes Blechbauteil  ausgebildet und weist, wie
dies aus dem Stand der Technik bekannt ist, insgesamt
vier Laufbahnen 2, 3, 4 und 5 auf. Die Laufbahnen 2 und
3 bzw. 4 und 5 sind einander paarweise zugeordnet und
verlaufen untereinander parallel. Zwischen den Laufbah-
nen 2 und 3 bzw. 4 und 5 ist jeweils ein sogenannter
Unterfahrtunnel 6 bzw. 7 vorgesehen, in welchen die Ga-
belzinken einer Hubgabel eines Hubwagens oder eines
Gabelstaplers einfahrbar sind.
[0022] Jeder dieser Unterfahrtunnels 6 und 7 weist et-
wa mittig eine sich beim vorliegenden Ausführungsbei-
spiel über die komplette Länge der Rollwagenpalette er-
streckende, nutartige Vertiefung 8 bzw. 9 auf. Die vertikal
nach oben vorstehenden Teile der oberen Begrenzungs-
wand 10 bzw. 11 des jeweiligen Unterfahrtunnels 6 bzw.
7 sind durch insgesamt vier Querstege 12, 13, 14, 15
bzw. 16, 17, 18, 19 miteinander verbunden. Durch diese
Ausgestaltung erhält insbesondere jede obere Begren-
zungswand 10 bzw. 11 eine äußerst hohe Biegesteifig-
keit.
[0023] Weiter ist aus Fig. 1 erkennbar, dass im Bereich
der Laufbahnen 2, 3 bzw. 4, 5 im in Einfahrrichtung 20
hinteren Endbereich der Rollwagenpalette 1 Einschub-
begrenzungen 21, 22 und 23 vorgesehen sind. Diese
Einschubbegrenzungen bestehen bei der dargestellten

Ausführungsvariante jeweils aus einem Blechbauteil und
sind vertikal ausgerichtet. Durch diese Einschubbegren-
zungen wird die Position eines auf die Laufbahnen 2, 3
bzw. 4, 5 aufgeschobenen Rollwagens in Einfahrrichtung
des Pfeiles 20 begrenzt, so dass dieser im "hinteren"
Endbereich der Rollwagenpalette 1 eine definierte Posi-
tion einnimmt. Hierzu sei angemerkt, dass beim vorlie-
genden Ausführungsbeispiel  der Rollwagenpalette 1
diese zur Aufnahme von insgesamt vier Rollwagen vor-
gesehen ist, wobei jeweils zwei Rollwagen auf die Lauf-
bahnen 2, 3 bzw. 4, 5 hintereinander aufstellbar sind.
[0024] Weiter ist aus Fig. 1 ersichtlich, dass im Bereich
jeder Vertiefung 8 bzw. 9 und im den Einschubbegren-
zungen 21, 22, 23 gegenüber liegenden, vorderen End-
bereich jeweils eine Blockiereinrichtung 24 vorgesehen
ist, welche identisch ausgebildet sind.
[0025] Hierzu zeigt Fig. 2 einen vergrößerten Aus-
schnitt II aus Fig. 1 der Rollwagenpalette 1 im Bereich
des Unterfahrtunnels 6.
[0026] Es ist erkennbar, dass die Blockiereinrichtung
24 über eine Lagerachse 25 schwenkbar an den vertikal
ausgerichteten Seitenwänden 26 und 27 der Vertiefung
8 gelagert ist. Dabei ist die Blockiereinrichtung 24 als
Blechbauteil ausgebildet, welches im Wesentlichen U-
förmig ausgestaltet ist. Ausgehend von der Lagerachse
25 bildet die Blockiereinrichtung eine Art Stellhebel 28,
in dessen vorderen Endbereich ein Sperrelement 29 an-
geordnet ist.
[0027] An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Stell-
hebel 28 auch einstückiger Bestandteil der oberen Be-
grenzungswand 10 bzw. 11 sein kann. Hierzu ist es le-
diglich notwendig in einem entsprechenden seitlichen
Abstand in der Vertiefung 8 bzw. 9 Längsschlitze anzu-
bringen, so dass der Stellhebel 28 "ausgeschnitten" ist.
Der Verbindungsbereich zwischen dem "ausgeschnitte-
nen" Stellhebel bildet sodann eine Art federelastisches
Schwenklager.
[0028] Weiter ist aus Fig. 2 erkennbar, dass das Sper-
relement 29 im Wesentlichen vertikal nach oben vorste-
hend ausgebildet ist und eine dreiecksförmige Quer-
schnittsform aufweist. Das heißt, dass im oberen End-
bereich dieses Sperrelement 29 eine nach oben, hinten
gerichtete Rampe 30 bildet, welche mit der Bodenplatte
eines Rollwagens in eine sperrende Wirkverbindung
bringbar ist.
[0029] Wird ein Rollwagen in Einfahrrichtung des Pfei-
les 20 im Bereich des Unterfahrtunnels 6 auf die Rollwa-
genpalette 1 im Bereich der beiden Laufbahnen 2, 3 (Fig.
1) aufgeschoben, so gelangt die Bodenplatte mit der
Rampe 30 in Wirkverbindung. Bei weiterem Aufschieben
in Richtung des Pfeiles 20 wird das Sperrelement 29 auf
Grund der gleitenden Wirkverbindung zwischen der
Rampe 30 und der Bodenplatte eines Rollwagens verti-
kal nach unten in Richtung des Pfeiles 31 gedrückt, so
dass die Blockiereinrichtung 24 insgesamt eine Drehbe-
wegung um die Lagerachse 25 in Richtung des Pfeiles
32 ausführt. Damit wird die Blockiereinrichtung 24 aus
der in Fig. 2 dargestellten Sperrstellung mit ihrem Sper-
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relement 29 in eine neutrale, vertikal nach unten verstell-
te Ausgangsstellung gebracht.
[0030] Weiter ist aus Fig. 2 erkennbar, dass die Block-
iereinrichtung 24 in Verlängerung in Richtung des Pfei-
les 20 zum Stellhebel 28 einen Rückstellhebel 33 bildet,
und dem Stellhebel 28 bezüglich der Lagerachse 25 etwa
diametral gegenüber liegt. Der Rückstellhebel 33 steht
mit zwei Schenkelfedern 34, 35 in Wirkverbindung, wel-
che beim vorliegenden Ausführungsbeispiel auf der La-
gerachse 25 gelagert sind und sich nach oben hin am
Quersteg 15 abstützen.
[0031] Fig. 3 zeigt hierzu eine Schnittdarstellung III-III
aus Fig. 2. Aus Fig. 3 ist zunächst die Blockiereinrichtung
24 mit ihrem "vorderen" Stellhebel 28 erkennbar. Dieser
Stellhebel 28 ist in seinem vorderen, linken Endbereich
vertikal nach oben abgebogen und bildet das Sperrele-
ment 29. Durch entsprechende Formgebung bildet das
Sperrelement 29 die bereits zu Fig. 2 erwähnte Rampe
30, an welche sich unterseitig ein quer verlaufendes, zum
Stellhebel 28 hin abgebogenes Stützblech 36 anschließt,
so dass das Sperrelement 29 insgesamt eine etwa drei-
ecksförmig ausgebildete Querschnittsform aufweist.
[0032] Die Rampe 30 ist nach oben hin "ausgeklinkt"
und bildet ein schräg verlaufendes Anschlagelement 37,
welches in der in Fig. 3 dargestellten Sperrstellung mit
einem stirnseitigen Randabschnitt der Bodenplatte eines
Rollwagens in sperrende Wirkverbindung bringbar ist.
Die beiden vertikal nach oben gerichteten Seitenwände
38 und 39 (siehe auch Fig. 2) der Blockiereinrichtung 24
dienen zur Stabilisierung.
[0033] Weiter ist aus Fig. 3 bezüglich der Schenkelfe-
der 34 erkennbar, dass diese sich mit einem Federschen-
kel 40 unterseitig am Quersteg 15 der Rollwagenpalette
1 abstützt. Der zweite Federschenkel 41 liegt bei der dar-
gestellten Ausführungsvariante auf dem "nach hinten"
gerichteten Rückstellhebel 33 auf. Dementsprechend
wird durch die beiden Federschenkel 40 und 41 der
Schenkelfeder 34 eine Rückstellkraft in Richtung des
Pfeiles 31 auf den Rückstellhebel 33 bewirkt, so dass die
Blockiereinrichtung mit ihrem Stellhebel 28 bzw. ihrem
Sperrelement 29 in der in Fig. 3 dargestellten Sperrstel-
lung gehalten wird. In  gleicher Weise steht auch die
Schenkelfeder 35 mit dem Rückstellhebel 33 und dem
Quersteg 15 der Rollwagenpalette 1 in Wirkverbindung.
[0034] Es ist leicht vorstellbar, dass bei Krafteinwir-
kung auf die Rampe 30 in Richtung des Pfeiles 31 die
Blockiereinrichtung 24 eine Drehbewegung um die La-
gerachse 25 in Richtung des Pfeiles 32 ausführt und so-
mit in ihre neutrale, nicht mit der Bodenplatte eines Roll-
wagens in Eingriff bringbare neutrale Ausgangsstellung
verstellbar ist.
[0035] Weiter ist aus Fig. 3 in Phantomlinien diese neu-
trale Ausgangsstellung der Blockiereinrichtung 24 er-
kennbar. In dieser neutralen Ausgangsstellung ragt die
Blockiereinrichtung 24 mit ihrem Stellhebel in den Unter-
fahrtunnel 6 hinein. Sollte eine Bedienperson vergessen
haben, vor dem Transport der Rollwagenpalette 1 mit
den ausgestellten Rollwagen, die Blockiereinrichtung 24

mit Sperrelement in die in Fig. 3 in durchgezogenen Li-
nien dargestellte Sperrposition zu bringen, so wird dies
automatisch spätesten beim Anheben der Rollwagenpa-
lette bewirkt. Denn eine Gabelzinke der Hubgabel bei-
spielsweise eines Gabelstaplers oder Hubwagens drückt
beim Anheben zwangläufig unterseitig gegen den frei be-
weglichen Endbereich des Stellhebels, in welchem das
Sperrelement 29 angeordnet ist, so dass die Blockier-
einrichtung zwangläufig entgegen des Pfeils 32 in ihre
Sperrposition gedreht wird. Da eine Gabelzinke auch
während des Transportes unterseitig am Stellhebel 28
anliegt, wird die Sperrposition zusätzlich gesichert.
[0036] Auch kann diese Sperrposition beim Transport
auf einem LKW zusätzlich gesichert werden, indem
durch den Unterfahrtunnel ein Spannband hindurch ge-
führt und um die aufgestellten Rollwagen gelegt wird.
Das Spannband (in der Zeichnung nicht dargestellt) ver-
läuft dabei zwangsläufig auch um den "freien" Endbe-
reich des Stellhebels 28 mit seinem Sperrelement 29 her-
um und wird außenseitig vertikal nach oben geführt. Beim
Spannen des Spannbandes wird somit die Blockierein-
richtung zwangsläufig ebenfalls in seiner Sperrposition
gesichert, so dass auch bei größeren Beschleunigungs-
werten, welche beim LKW-Transport stets auftreten kön-
nen, ein ungewolltes Lösen der Blockiereinrichtung 24
sicher ausgeschlossen ist.
[0037] Um diese Ausgangsstellung entgegen der Fe-
derkraft der Schenkelfedern 34 und 35 zu fixieren, kön-
nen entsprechende Arretierelemente vorgesehen sein.
Hierzu zeigt Fig. 4 eine teilweise Frontansicht IV aus Fig.
2. Aus Fig. 4 ist zunächst die obere Begrenzungswand
10 des Unterfahrtunnels 6 erkennbar. Die Blockierein-
richtung 24 befindet sich in ihrer "oberen Sperrstellung",
wie dies in Fig. 4 in durchgezogenen Linien dargestellt
ist. Weiter ist erkennbar, dass die obere Begrenzungs-
wand 10 im Bereich der Blockiereinrichtung 24 eine Art
Ausklinkung 45 aufweist, zwischen deren Randkanten
die Blockiereinrichtung 24 eingesetzt ist.
[0038] Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, ist am Sperrele-
ment 29 zu beiden Seiten jeweils ein federelastisch aus-
gebildetes Arretierelement 46 bzw. 47 vorgesehen. Die-
se Arretierelemente 46 und 47 sind blattfederartig aus-
gebildet und weisen jeweils in ihrem oberen Endbereich
einen "nach innen"  zum Sperrelement 29 hin abgebo-
genen Sperrfinger 48 bzw. 49 auf. Wird nun das Sperr-
element durch Krafteinwirkung in Richtung des Pfeiles
31 aus der in durchgezogenen Linien dargestellten
Sperrstellung in seine, in Phantomlinien 50 dargestellte
neutrale Ausgangsstellung geschwenkt, so werden die
entsprechend geformten Arretierelemente 46 und 47 in
Richtung der Pfeile 51 bzw. 52 nach innen verstellt, in-
dem sie entlang der Randkanten der Ausklinkung 45 ent-
lang gleiten.
[0039] Sobald das Sperrelement 29 sich in der in Phan-
tomlinien 50 dargestellten neutralen Ausgangslage be-
findet, werden die federelastischen Arretierelemente 46
und 47 entsprechend entgegen der beiden Pfeile 51 bzw.
52 zurückgestellt, so dass diese mit ihren Sperrfingern
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48 bzw. 49 an den Rankanten der Ausklinkung 45 sper-
rend anliegen. Auf Grund des rampenartigen, schräg ge-
neigten Verlaufs der Sperrfinger 48 und 49, kann diese
Sperrwirkung durch einfache manuelle Krafteinwirkung
entgegen des Pfeiles 31 auf das Sperrelement 29 wie-
derum aufgehoben werden. Dabei bewegen sich die
rampenartig ausgestalteten Sperrfinger 48 und 49 ent-
lang der Rankanten der Ausklinkung 45 und werden wie-
derum in Richtung der Pfeile 51 bzw. 52 nach innen ver-
stellt. Somit gelangt das Sperrelement 29 der Blockier-
einrichtung 24 in einfacher Weise wieder in die in Fig. 4
in Volllinien dargestellte Sperrstellung.
[0040] Sind keine Federelemente 46, 47 in Form der
Schenkelfedern 34, 35 vorgesehen, welche die Blockier-
einrichtung 24 in ihrer Sperrstellung fixieren, so können
hierzu auch die Arretierelemente 46, 47 vorgesehen wer-
den, indem diese in entsprechender Weise geformt wer-
den. Die Formgebung  kann dabei beispielsweise so ge-
wählt sein, dass die Arretierelemente 46, 47 auch mit
ihrem im unteren Verbindungsbereich zum Sperrelement
an den Randbereich "leicht rastend" oder nur klemmend
anliegen, so dass die Sperrstellung ebenfalls fixiert ist.
[0041] Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht des "vorderen
Endbereiches" der Rollwagenpalette 1 mit einem aufge-
stellten Rollwagen 60. Es ist erkennbar, dass der Roll-
wagen 60 mit einer seiner Laufrollen 61 beispielsweise
auf der Laufbahn 2 der Rollwagenpalette 1 aufgenom-
men ist. Der Rollwagen 60 weist, wie aus dem Stand der
Technik bekannt ist, eine Bodenplatte 62 auf, welche im
aufgestellten Zustand oberhalb, beispielsweise der obe-
ren Begrenzungswand 10 der Rollwagenpalette 1 ange-
ordnet ist.
[0042] Weiter ist erkennbar, dass sich das Sperrele-
ment 29 der in Fig. 5 nicht weiter erkennbaren Blockier-
einrichtung in seiner "oberen" Sperrstellung befindet. Der
Anschlagsteg 37 der Rampe 30 befindet sich in dieser
Sperrstellung in der Bewegungsbahn der Bodenplatte
62, so dass der Anschlagsteg 37 mit einem stirnseitigen
Randabschnitt 63 der Bodenplatte 62 entgegen der Ein-
fahrrichtung 20 sperrend in Wirkverbindung steht. Damit
ist die Position des Rollwagens 60 auf der Rollwagenpa-
lette 1 sicher fixiert.
[0043] Da in der Regel stets maximale Anzahl von Roll-
wagen auf den Laufbahnen 2, 3 bzw. 4, 5 hintereinander
aufgestellt werden, ist somit auch ein zweiter Rollwagen,
welcher mit seinen Laufrollen an den Einschubbegren-
zungen 21, 22 bzw. 23 ansteht, in seiner Position über
den "ersten" Rollwagen 60 fixiert.
[0044] Um den Rollwagen 60 (und auch die weiteren
Rollwagen) von der Rollwagenpalette 1 ausfahren zu
können, wird die Blockiereinrichtung 24 durch einfache
manuelle Kraftaufbringung in Richtung des Pfeiles 31 auf
deren Sperrelement 29, beispielsweise mit dem Fuß, von
einer Bedienperson betätigt und in ihre neutrale Aus-
gangsstellung gebracht. Sind die Arretierelemente 46
und 47 vorgesehen, so verbleibt die Blockiereinrichtung
24 mit ihrem Sperrelement 29 in dieser neutralen Posi-
tion.

[0045] Sind diese Arretierelemente 46 und 47 nicht
vorgesehen und weist die Bodenplatte 62 des Rollwa-
gens 60 eine vollständig ebene Unterseite auf, so kann
beim Ausfahren des Rollwagens 60 entgegen des Pfeiles
20 die Blockiereinrichtung 24 mit ihrem Anschlagsteg 37
unterseitig entlang der Bodenplatte gleiten, so dass ein
Ausfahren des Rollwagens 60 auch hierdurch nicht block-
iert wird.
[0046] Die beiden Arretierelemente 46 und 47 sind je-
doch insbesondere vorteilhaft, sofern die Bodenplatte 62
des Rollwagens 60 quer verlaufende Verstrebungen
oder Stege oder eine Rahmenstruktur mit solchen Ste-
gen aufweist, durch welche ein Ausfahren behindert wer-
den könnte.
[0047] Die Arretierelemente 46 und 47 können auch in
anderer Art und Weise ausgestaltet sein. Auch können
die Schenkelfedern 34 und 35 weggelassen werden, so-
fern die 46, 47 Arretierelemente vorgesehen sind, durch
welche sowohl die Sperrstellung als auch die Ausgangs-
stellung der Blockiereinrichtung 24 mit ihrem Sperrele-
ment 29 fixierbar ist.
[0048] Die Arretierelemente können auch andersartig
ausgebildet sein. Hier kommen auch beispielweise seit-
lich nach außen  wirkende Rastkugelelemente oder ge-
gen eine horizontal wirkende Federkraft verstellbare
Keilelemente in Frage, welche mit den Randkanten der
Ausklinkung 45 (Fig. 4) entsprechend in Wirkverbindung
bringbar sind. In jedem Fall kann die Blockiereinrichtung
24 durch Krafteinwirkung in Richtung des Pfeiles 31 und
in entgegengesetzter Richtung in einfacher Weise ver-
stellt werden.
[0049] Es ist erkennbar, dass die erfindungsgemäßen
Blockiereinrichtungen 24 der Rollwagenpalette 1 einen
äußerst einfachen und somit kostengünstigen Aufbau
aufweisen und, dass diese äußerst einfach und sicher
bedienbar sind.

Patentansprüche

1. Rollwagenpalette (1) für den Transport von Rollwa-
gen (60), welche zur Aufnahme der Laufrollen (61)
eines Rollwagens (60) Laufbahnen (2, 3, 4, 5) auf-
weist, welche in Einschubrichtung (20) der Rollwa-
gen (60) "hinten" liegende, die Länge des Einschub-
weges begrenzende Einschubbegrenzungen (21,
22, 23) aufweisen, wobei zwischen zwei Laufbahnen
(2, 3 bzw. 4, 5) jeweils ein Unterfahrtunnel (6, 7) mit
einer oberen Begrenzungswand (10, 11) vorgese-
hen ist und, wobei zur Sicherung der auf der Roll-
wagenpalette (1) positionierten Rollwagen (60) eine
Blockiereinrichtung (24) vorgesehen ist, welche aus
einer Sperrposition in eine neutrale Ausgangsstel-
lung (50) bringbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Blockiereinrichtung (24) im den Einschub-
begrenzungen (21, 22, 23) gegenüber liegenden
Endbereich des jeweiligen Unterfahrtunnels (6, 7)
angeordnet ist und um eine quer zur Einschubrich-
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tung (20) verlaufende Lagerachse (25) schwenkbar
gelagert ist, dass die Blockiereinrichtung (24) ein
vertikal nach oben vorstehendes Sperrelement (29)
aufweist, welches über einen Stellhebel (28)
schwenkbar mit der Lagerachse (25) in Verbindung
steht, dass der Stellhebel  (28) mit seinem Sperrele-
ment (29) aus einer neutralen, mit dem Stellhebel
(28) in den Unterfahrtunnel (6) hinein ragenden Aus-
gangsstellung in eine mit dem Sperrelement (29)
vertikal nach oben vorstehende Sperrposition bring-
bar ist.

2. Rollwagenpalette nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blockiereinrichtung (24) in
einer sich längs erstreckenden, nutartigen Vertie-
fung (8, 9) der oberen Begrenzungswand (10, 11)
des Unterfahrtunnels (6, 7) angeordnet ist und,
dass die Blockiereinrichtung (24) in den seitlichen
Randbereichen (26, 27) der Vertiefung (8, 9)
schwenkbar gelagert.

3. Rollwagenpalette nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blockiereinrichtung (24) mit
ihrem Sperrelement (29) durch Federelemente (34,
35) federelastisch nachgiebig in ihrer Sperrposition
fixiert ist.

4. Rollwagenpalette nach einem Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Fixierung der
neutralen Ausgangsstellung (50) der Blockierein-
richtung (24) federelastisch nachgiebige Arretierele-
mente (46, 47) vorgesehen sind.

5. Rollwagenpalette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Blockiereinrichtung (24)
in ihrer Sperrposition und in ihrer Ausgangsstellung
(50) durch federelastisch nachgiebige Arretierele-
mente (46, 47) fixierbar ist.

6. Rollwagenpalette nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrele-
ment (29) der Blockiereinrichtung (24) stirnseitig ei-
ne schräg nach oben "hinten" verlaufende Rampe
(30) bildet, welche beim Aufschieben eines Rollwa-
gens (60) mit der Bodenplatte (62) des Rollwagens
(60) derart in Wirkverbindung bringbar ist, dass die
Blockiereinrichtung (24) mit ihrem Sperrelement (29)
beim Aufschieben des Rollwagens (60) auf die Roll-
wagenpalette (1) aus ihrer Sperrposition in ihre Aus-
gangsstellung (50) verstellbar ist.

7. Rollwagenpalette nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrele-
ment (29) im beweglichen Endbereich eines als
Stellhebel (28) ausgebildeten Teils der Blockierein-
richtung (24) angeordnet ist und,
dass der Stellhebel (28) in der neutralen Ausgangs-
stellung der Blockiereinrichtung (24) nach unten in

den zugehörigen Unterfahrtunnel (6, 7) hineinragt.
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